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NR. 16 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WIESBADEN

Im Rahmen des Beteiligungsverfahren wurde obligatorisch das
Regierungspräsidium Darmstadt beteiligt, welches, wie der Stel-
lungnahme Nr. 26 entnommen werden kann, keine regionalplane-
rischen Bedenken hat. Demzufolge ist ein Zielabweichungsverfah-
ren nicht notwendig.

Die Ausweisung von Dachanlagen auf Gebäuden als Alternative
zu der geplanten Freiflächenanlage ist aufgrund der fehlenden
Flächenverfügbarkeit nicht möglich. Auch die Kleinteiligkeit der
Dachflächenanlagen ist ein wesentliches Unterscheidungsmerk-
mal.

Von einer Doppelnutzung wurde abgesehen, da diese nicht wirt-
schaftlich ist. Bifaciales würden bei der gleichen Ausnutzung bei-
spielsweise wesentlich mehr Fläche in Anspruch nehmen, da die
Abstände zwischen den Modulteilen wesentlich breiter sein müss-
ten. Darüber hinaus führt die gleichzeitige landwirtschaftliche Nut-
zung häufig zu Verschmutzung, was den Ertrag ebenfalls verrin-
gert.

.
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Die Wertung der Stellungnahme wird auf der nächsten Seite fort-
gesetzt.
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Die Hinweise zu den Mindestanforderungen für die Fahrbahnbrei-
te mit Begegnungsverkehr werden zur Kenntnis genommen. Das
Vorhaben verursacht nur eine vernachlässigbare Zunahme des
Verkehrs auf dem Wirtschaftsweg. Aus diesem Grund besteht
keine Veranlassung, die vorliegende Planung zu ändern.

Die Zuwegung wird für den Bau und die Anlieferung bis hin zum
Geltungsbereich und entlang des Geltungsbereichs ertüchtigt. Im
Rahmen des Bauantrags kann in Abstimmung mit der Feuerwehr
eine Rangiermöglichkeit mittels Wendehammer weiter nördlich
vorgesehen werden. Bis zu diesem würde die Zuwegung dann
ebenfalls vom Vorhabenträger ertüchtigt werden.
Der Abstand zum Flurweg wird gemäß Nachbarschaftsgesetz ein-
gehalten.
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Bei der Fortführung dieses Bauleitplanverfahrens wäre für eine
Vergrößerung der Flächen des Solarparks nach Eintreten der
Rechtskraft des Bebauungsplanes „Solarpark Niederseelbach“ ein
formelles Änderungsverfahren notwendig, bei welchem eine er-
neute Beteiligung sowohl der Behörden als auch der Öffentlichkeit
obligatorisch durchgeführt werden müsste. Gleiches gilt für die
Neuaufstellung eines Bebauungsplanes bei Errichtung eines wei-
teren Solarparks an anderer Stelle.
Durch eine Gesetzesnovelle kann ein Vorhaben, welches der Nut-
zung solarer Strahlungsenergie dient auf einer Fläche längs und
in einer Entfernung von bis zu 200 m von Autobahnen oder be-
stimmten Schienenwegen ohne die Aufstellung eines Bebauungs-
planes zulässig sein. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist hierbei
nicht erforderlich.

Die Unternehmen hatten die Möglichkeit sich im Rahmen der bei-
den frühzeitigen Bürgerbeteiligungen zu dem Vorhaben zu äu-
ßern.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die IHK Wiesbaden keine
Anregungen oder Bedenken zur Änderung des Flächennutzungs-
planes für den Bereich Solarpark Niederseelbach hat.
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NR. 20 KREISHANDWERKSCHAFT WIESBADEN-RHEINGAU-
TAUNUS, WIESBADEN

Die Zuwegung wird für den Bau und die Anlieferung bis hin zum
Geltungsbereich und entlang des Geltungsbereichs ertüchtigt. Im
Rahmen des Bauantrags kann in Abstimmung mit der Feuerwehr
eine Rangiermöglichkeit mittels Wendehammer weiter nördlich
geplant werden. Bis zu diesem würde die Zuwegung dann eben-
falls vom Vorhabenträger ertüchtigt werden.
Der Abstand zum Flurweg wird gemäß Nachbarschaftsgesetz ein-
gehalten.
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NR. 24 SYNA GmbH, FRANKFURT

Die Stellungnahme der Syna GmbH wird auf der nächsten Seite
gewertet.
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NR. 24 SYNA GmbH, FRANKFURT

Die Hinweise bezüglich der möglichen Auswirkungen der Hoch-
spannungsleitung und der nicht-Haftbarkeit der Syna GmbH wer-
den zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet.

Eine Regelung per Gestattungsvertrag ist dem Vorhabenträger
bekannt. Er wird sich hierfür mit der Syna GmbH in Verbindung
setzen, sobald der Bebauungsplan eine gewisse Planreife erreicht
hat.

Die Hinweise zur stromversorgungstechnischen Erschließung
werden zur Kenntnis genommen und ebenfalls als den Vorhaben-
träger weitergeleitet.
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NR. 24 SYNA GmbH, FRANKFURT
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NR. 26 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, Dez. VIII
31.2, DARMSTADT

Eine Rückbauverpflichtung ist in den Textlichen Festsetzungen
enthalten. Diese wird außerdem mittels eines städtebaulichen
Vertrages geregelt.
Die Hinweise zur nicht erforderlichen Kompensation werden zur
Kenntnis genommen.
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NR. 26 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, Dez. VIII
31.2, DARMSTADT

Die Hinweise zur Hochspannungsleitung werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diese gehört der Syna GmbH, welche im Rahmen die-
ser frühzeitigen Beteiligung obligatorisch miteingebunden wurde.

Die Bedenken zum Artenschutzgutachten werden zur Kenntnis
genommen. Es wird eine neue Untersuchung zu einer aussage-
kräftigeren Zeit durchgeführt. Das Gutachten wird entsprechend
ergänzt.

Der Gutachter sieht laut Gutachten Kapitel Bewertung und Ablei-
tung von Maßnahmen die Nutzung der Wiese für unbedenklich.
Wie dem Bebauungsplan in Abgleich mit der Abbildung 1 des
Gutachtens entnommen werden kann, sind die Hochstaudenflur
sowie das feuchtgeprägte Feldgehölz nicht Teil der Sondergebiete
und werden somit nicht mit Solarmodulen überplant. Diese sind
als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft als Bestandteil des
Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Feuchtbra-
che bzw. Feuchtgehölz ausgewiesen. Der Gutachter hält Auswir-
kungen der Solarpaneele auf die Flächen artenschutzrechtlich für
unwahrscheinlich.
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31.2, DARMSTADT

Der Hinweis zur Zuständigkeit der Entwässerung wird zur Kennt-
nis genommen.

Eine Blendanalyse zum Vorhaben wurde bereits durchgeführt.
Diese hat eine Beeinträchtigung durch die Blendwirkung auf die
benachbarten Gebäude ausgeschlossen. Die Hinweise zur Um-
weltprüfung werden zur Kenntnis genommen.
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NR. 26 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, Dez. VIII
31.2, DARMSTADT

Die Hinweise zum Altbergbau werden zur Kenntnis genommen
und an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Es wurde bereits im Vorfeld eine Anfrage an den Kampfmittel-
räumdienst gestellt. Dieser sieht keinen begründeten Verdacht da-
rin, dass in dem Gebiet Bombenblindgänger vorzufinden sind. Im
Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung wurde der Kampfmittel-
räumdienst separat miteinbezogen.

Die Flächen wurden bisher nicht als Ausgleichsmaßnahmen für
rechtskräftige Bebauungspläne herangezogen.
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NR. 28 WESTNETZ GmbH, DORTMUND

Die Hinweise zu den 110-kV-Hochspannungsleitungen der West-
netz GmbH werden zur Kenntnis genommen. Die Syna GmbH
wurde im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung bereits mitein-
bezogen.
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NR. 30 ABWASSERVERBAND MAIN-TAUNUS, HOFHEIM AM
TAUNUS

1. Die Hinweise bezüglich der Bauwerke und Abwassersammler
der überörtlichen Abwasserentsorgung werden zur Kenntnis
genommen.

2. Die Hinweise bezüglich der Entwässerung werden zur
Kenntnis genommen.
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NR. 30 ABWASSERVERBAND MAIN-TAUNUS, HOFHEIM AM
TAUNUS

3. Die Hinweise zu den Festsetzungen zur Minimierung der
Eingriffe auf den Boden und den Wasserhaushalt werden zur
Kenntnis genommen.

4. Die Hinweise zu den Oberflächengewässern und Gewäs-
serunterhaltung werden zur Kenntnis genommen.
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NR. 33 REGIONALVERBAND FRANKFURT/RHEIN-MAIN

Ein Hinweis auf den Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien
(TPEE) 2019 Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennut-
zungsplan 2010 wurde in die Planunterlagen aufgenommen.
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NR. 37 DEUTSCHE BAHN AG, FRANKFURT AM MAIN

Die Hinweise zur Abstimmung bei Baumaßnahmen werden zur
Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.
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Die Hinweise zu Photovoltaikanlagen, insbesondere zu deren
Blendwirkung sowie zum Haftungsausschluss, werden zur Kennt-
nis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die Hinweise zur Oberleitung werden zur Kenntnis genommen
und an den Vorhabenträger weitergeleitet.
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NR. 37 DEUTSCHE BAHN AG, FRANKFURT AM MAIN

Die Hinweise zu Sicherheitsabständen sowohl in Bezug auf die
Oberleitung als auch in Bezug auf den Gleisbereich werden zur
Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die Hinweise zum Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen
werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger wei-
tergeleitet.

Der Hinweis zu den Abstandsflächen wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Hinweise zur Bepflanzung werden zur Kenntnis genommen
und an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die Hinweise zu Dach-, Oberflächen- und sonstigen Abwässern
werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger wei-
tergeleitet.
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NR. 37 DEUTSCHE BAHN AG, FRANKFURT AM MAIN

Die Hinweise zur Fernmeldekabeltrasse der DB Netz AG werden
zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergelei-
tet. Die Lage des Kabels wird in die Planungsunterlagen über-
nommen.

Die Hinweise zum widerrechtlichen Betreten der Bahnanlagen,
zur Beschädigung und Verunreinigung der Bahnanlagen und zur
Haftungspflicht des Planungsträgers/Bauherrn werden zur Kennt-
nis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.
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NR. 43 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, III
Kampfmittelräumdienst, DARMSTADT

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorha-
benträger zur Beachtung weitergeleitet
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NR. 46  RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH
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NR. 46  RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH

Zu Brandschutz:
Die Stellungnahme zum Brandschutz wird auf der nächsten Seite
gewertet.
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Die Hinweise zur Verkehrsanbindung werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Zu Denkmalschutz:
Die Hinweise zum Denkmalschutz werden zur Kenntnis genom-
men. Eine entsprechende Formulierung befindet sich bereits in
den Festsetzungen.
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NR. 54 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND, WETZLAR

Die Ausweisung von Dachanlagen auf Gebäuden als Alternative
zu der geplanten Freiflächenanlage ist aufgrund der fehlenden
Flächenverfügbarkeit nicht möglich. Die Überdachung von Park-
platzflächen ist wirtschaftlich nicht vergleichbar mit Freiflächenan-
lagen. Auch die Kleinteiligkeit der Dachflächenanlagen ist ein we-
sentliches Unterscheidungsmerkmal. Aus diesem Grund wurde
sich bei der Standortalternativenprüfung auf Freiflächen be-
schränkt.
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Aus wirtschaftlichen Gründen kann auf die Wiese nicht verzichtet
werden. Das Artenschutzgutachten schätzt die Nutzung der Wiese
als unbedenklich ein. Es wird jedoch eine Erweiterung des Arten-
schutzgutachtens durchgeführt, dessen Ergebnisse in die Planun-
terlagen aufgenommen werden.

Der Niederschlag, ebenso der bei Starkregenereignissen, versi-
ckert dort, wo er anfällt. Durch die Extensivierung des Ackerbaus
und Umwandlung in Grünflächen mit einer dauerhaften Oberflä-
chenstruktur wird einer möglichen Erosion entgegengewirkt.

Den Anregungen wurde zur frühzeitigen Beteiligung gefolgt. Die
Standorte der Transformatoren wurden zeichnerisch festgesetzt.
Die Begrünung der Fassaden und Dächer wurden textlich festge-
setzt.

Aufgestellt: Wiesbaden, den 01.08.2023
Planungsbüro HENDEL+PARTNER


